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 Aystetten, 20.04.2020 
 
Antrag 3 zur Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Aystetten, 
§ 18 Nichtöffentliche Sitzungen, Abs 1 Satz 1, 2. 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,  
 
wie aus § 17 (1) GeschO hervorgeht, sind Gemeinderatssitzungen öffentlich, soweit nicht 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner entge-
genstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). Es ist Aufgabe des Gemeinderates, für die Bürgerinnen und 
Bürger Beratungen und Beschlüsse so transparent und nachvollziehbar zu gestalten wie 
nur möglich. Deshalb empfiehlt es sich, möglichst alles öffentlich und wenig nichtöffent-
lich zu beraten. 
 
Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Aystetten stellt deshalb fol-
genden Antrag:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Aystetten beschließt folgende Änderung der Geschäftsord-
nung des Gemeinderates:   
§ 18 (1) 1 2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, sofern Art und Umfang nicht 
im besonderen Maße im Interesse der Bürgerinnen und Bürger liegen und deshalb der Öf-
fentlichkeit bekannt zu geben sind. 
 
Begründung: 
Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist grundlegend in einem Rechtsstaat. Im Kommentar zur 
BayGOM (Formelsammlung, Anhang S. 106, FH für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 
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in Bayern, Hof 2008) heißt es zur Nichtöffentlichkeit: „Im Hinblick auf die grundsätzliche 
Öffentlichkeit der Gemeinderatssitzungen (vgl. § 21 Abs 1 [hier § 17 Abs. 1]) kann § 22 
Abs. 1 Satz 1 [hier18 Abs. 1 Satz 1] nur ein allgemeiner Anhalt sein, von dem ggf. im Einzel-
fall abzuweichen ist.“ Deshalb gehören Großprojekte, Rechtsgeschäfte in ortsprägenden  
oder sicherheitsrelevanten Grundstücksangelegenheiten und Grundstücksgeschäfte im Be-
reich der Daseinsvorsorge (Wasserspeicher, Hochbehälter, …) sowie generell Rechtsge-
schäfte in Grundstücksangelegenheiten, die den Haushalt der Gemeinde über Jahre belas-
ten, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Aystetten 
Gemeinderatsfraktion  
 
 
 
Prof. Dr. Karin Pritsch 
Gemeinderätin 
 


